
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1525 

  30.10.2020 
 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Heike Gebhard MdL 
 
 

Einladung 
 
93. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
 
am Mittwoch, dem 4. November 2020 
10.00 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 

Die Einladung geht nachrichtlich an die Mitglieder des Rechtsausschusses 

 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
 
Häusliche Pflege muss gestärkt werden – Für die vielen pflegebedürftigen 
Menschen in unserem Land – Corona-Krise zeigt wie gefährlich das Modell der 
illegal Beschäftigten in privaten Haushalten ist! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9361 
 

Anhörung von Sachverständigen 
 

 
  gez. Heike Gebhard 

- Vorsitzende - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Sebastian Tomczak  
Ausschussassistent  
 
 
Anlage: 
Übersicht der eingeladenen Sachverständigen  
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Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
Häusliche Pflege muss gestärkt werden – Für die vielen pflegebedürftigen 
Menschen in unserem Land – Corona-Krise zeigt wie gefährlich das Modell 

der illegal Beschäftigten in privaten Haushalten ist! 
Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 17/9361 

 
am Mittwoch, dem 4. November 2020 

10.00 bis ca. 12.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
 
 

Eingeladene Sachverständige / Institutionen 
 

 
 

Ambulante Dienste e.V., 
Münster 
 

Dr. Frank Johannes Hensel 
Direktor des Diözesan-Caritasverbandes 
für das Erzbistum Köln, 
Köln 
 
 

Frederic Seebohm 
Geschäftsführer des 
Verbands für häusliche Betreuung 
und Pflege e.V. (VHBP), 
Berlin 
 
 

Sozialverband VdK 
Nordrhein-Westfalen e. V. 
Landesvorsitzender Horst Vöge, 
Düsseldorf 
 
 

Anna Szot 
DGB-Projekt „Faire Mobilität – 
Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, 
gerecht und aktiv“ 
Beratungsstelle Dortmund, 
Dortmund 
 

Professor Dr. Gregor Thüsing 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn 
Institut für Arbeitsrecht und 
Recht der Sozialen Sicherheit, 
Bonn 
 

 


